
 
             
 
 

Anlage zur Satzung    
       
BEITRAGSORDNUNG 
 
 
Gemäß § 7 der Satzung vom 25.05.2009 wird folgende Beitragsordnung beschlossen: 
 
1.  Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt für ordentliche Mitglieder 25,00 €                                                      
          Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag. 
  
2.  Der Jahresbeitrag  ist bis zum 31. März eines jeden Jahres im Voraus fällig. 
      
3.  Bei  Eintritt im Laufe eines Kalenderjahres ist trotzdem der volle Jahres- 

beitrag zu entrichten, der innerhalb von vier Wochen nach dem Eintritt fällig  
          wird.     
 4.   Zahlungsmodalitäten: 
 
          Der Beitrag kann  
  1.   per Einzugsverfahren von Ihrem Konto 
                      2.   mit Überweisung  auf das Konto GuK Da e.V. bei der  
                            Mittelbrandenburgischen Sparkasse (BLZ 160 500 00),  

Konto 3819 007 007 
                    entrichtet werden.  
                                        
5.  Mitglieder, die mit 2 Jahresbeiträgen im Rückstand sind, werden gemäß   
          § 6 der Satzung  von der Mitgliedschaft ausgeschlossen 
 
 
 
Dallgow-Döberitz, den 09.07.2009                                
 
 
 
 
________________  ___________________ 
Kerstin  Schildberg                      Christian Jurtan      
Vorsitzende                                                         2. Vorsitzender                 
 


